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Einheitlichkeit in der Heeresleitung.
Von Oberstleutnant Habicht.

(Fortsetzung.)

II.
Angesichts der geschilderten Schwierigkeiten, die

sich bei koalierter Kriegführung trotz der Bestellung

eines Oberbefehls geltend machen und dem
Gang der Operationen als hemmendes Bleigewicht
anhängen können, ist es erklärlich, daß man in
vielen Fällen von einer solchen Institution Umgang
genommen und zu dem Verfahren gegriffen hat,
das, wie bereits beispielsweise erwähnt, während
des spanischen Erbfolgekriegs praktiziert worden
ist, dem der koordinierten Befehlshaberschaft. Dieses
System ist speziell britischerseits bevorzugt worden
und so sehen wir denn fast überall, wo britische
Heere neben anderen Streitkräften gefochten haben,
einen Dualismus in der Heeresleitung. Das ist
1815 mit Wellington und Blücher der Fall
gewesen und- ähnlich lagen die Verhältnisse im Krimkriege

zwischen dem französischen Oberbefehlshaber
Pelissier und dem britischen Lord Baglan. Haben
sich die diesem Verfahren unstreitig anhaftenden
Nachteile bei Waterloo weniger bemerkbar gemacht,
weil Wellington im Vertrauen auf ein unbedingtes
Eingreifen Blüchers den Angriffen Napoleons gegenüber

unerschütterlich aushielt und der preußische
Feldherr dieses Vertrauen durch sein glänzendes
Verhalten unbedingt rechtfertigte, so ist das vor
Sebastopol schon weniger der Fall gewesen. Der
Dualismus in der Heeresleitung hat hier nicht
wenig zu dem langwierigen Verlaufe der
Belagerungsoperationen beigetragen.

Unbedingte Voraussetzung für eine ersprießliche
Funktion der Führerkoordination ist natürlich,
daß dem Operationsbeginn eine allgemeine Fixierung

des Planes und der zu erreichenden Kriegszwecke

durch die Koalitionsglieder vorauszugehen
hat. Hiebei ist allerdings nicht zu verkennen, daß
gerade diese Planfixierung ein sehr subtiles
Unternehmen ist. Das trifft ganz besonders dann zu,
wenn verschiedene Kriegsschauplätze und Fronten
in Betracht kommen, an diesen ausschließlich
Heereskontingente nur eines Koalitionsgliedes engagiert

sind, oder solche von verschiedenen Gliedern
gemeinsam zu operieren haben und nun alle diese
Operationen auf einen gemeinsamen Zweck hin in
Uebereinstimmung gebracht werden sollten. Eine

vorgängige kommissarische Behandlung, also eine
Art von Kriegsrat, ist da kaum zu umgehen,
so viel man auch über den Wiener Hofkriegsrat
unseligen Angedenkens zetern' mag. Schließlich
ist ja auch der Trachenberger Kriegsplan, der
1813 für die Kriegführung der Verbündeten
maßgebend gewesen ist und End aller Ende doch zu
der Schlacht von Leipzig geführt hat, in letzter
Linie ebenfalls das Produkt eines Kriegsrates
gewesen. Man muß nur festhalten, daß zwischen
Kriegsrat und Kriegsrat ein ganz gewaltiger Unterschied

besteht. Die Beratungen, die zwischen den
Verbündeten vor dem Beginn des Herbstfeldzuges
1813 stattgefunden und eben zu dem Trachenberger
Kriegsplan geführt haben, haben nichts gemein
mit der Versammlung höherer Führer, die ein
Oberbefehlshaber in prekärer Lage zusammenberuft,
wie das beispielsweise 1806 vor der Kapitulation
von Prenzlau und in den ersten Jahren des
amerikanischen Sezessionskrieges auf der nordstaatlichen

Seite geschehen ist. Auf solche Führer
Versammlungen ist das Wort des alten Fritz gemünzt,
das von dem Kriegsrat sagt, daß er nur dazu gut
sei, der „timideren" Partei zur Oberhand zu
verhelfen. Ebenso wenig gehören unter diesen
Kriegsratsbegriff die zahlreichen Zusammenkünfte und
Besprechungen, die während des Weltkrieges auf
der Ententeseite abgehalten und vielfach mit dem
Ausdruck „Kriegsrat" belegt worden sind. Es
waren eben kommissarische Verhandlungen, die in
Ermangelung eines einheitlichen Oberbefehls
notwendig geworden waren, weil sieh eine Aenderung
in der allgemeinen Situation eingestellt hatte,
durch den Beitritt eines weiteren Koalierten oder
sonstige Verhältnisse eine neue Front entstanden
war oder vorgesehen werden mußte. Im übrigen
haben auch bei den Zentralmächten in den
verschiedenen Hauptquartieren und zu wiederholten
Malen Besprechungen und Konferenzen
stattgefunden, an denen die verschiedenen Staaten
militärisch und politisch vertreten gewesen sind. Sie
sind weniger in den Gesichtskreis getreten, weil
man bei der ohnehin strafferen militärischen
Organisation der Zentralstaaten und besonders ihres
Pressedienstes aus ihnen kein großes Wesen
gemacht hat. Sie sind dann auch in den letzten
Kriegszeiten weniger häufig geworden und zwar
hauptsächlich aus dem Grunde, weil, wie später
noch auszuführen sein wird, die oberste Kriegs-
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